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Von Beginn an flexibel: der HDI Berufsunfähigkeitsschutz. 
Wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung eine Nachversicherungs-
garantie enthält, kann die Rente einfach erhöht werden, sofern der 
Leistungsfall noch nicht eingetreten ist – ohne erneute Gesundheits-
prüfung oder Wartezeiten. Auch die Frage nach gefährlichen Sportarten 
oder Hobbys und zu geplanten Auslandsaufenthalten entfällt. Die 
Nachversicherungsgarantie teilt die Vertragslaufzeit in eine freie und 
eine gebundene Phase auf. 

Freie Phase. 
Die freie Phase startet mit dem Versicherungsbeginn und endet nach 
fünf Jahren oder eher, falls die versicherte Person vorher das 37. Lebens-
jahr vollendet hat. In dieser Phase können Sie die ursprüngliche Rente 
bis zu 100 % erhöhen. In Summe darf insgesamt eine Jahresrente 
von 30.000 Euro (inkl. Bonus) aller bei uns versicherten Berufsunfä-
higkeitsrenten nicht überschritten werden.

Gebundene Phase. 
Die gebundene Phase beginnt mit Ablauf der freien Phase und endet, 
wenn die versicherte Person das 50. Lebensjahr vollendet hat. Bei be-
sonderen Ereignissen ist mit jedem Ereignis eine Erhöhung um 100 % 
der Anfangsrente möglich. In Summe darf insgesamt eine Jahresrente 
von 36.000 Euro (inkl. Bonus) aller bei uns versicherten Berufsunfähig-
keitsrenten nicht überschritten werden. 

Das Leben ändert sich – genau wie die benötigte Absiche-
rungshöhe. 
Während in der freien Phase die Rente auch ohne Angabe von Gründen 
erhöht werden kann, gelten in der gebundenen Phase besondere Voraus-
setzungen: Die Rente kann dann angeglichen werden, wenn bestimmte 
Ereignisse vorliegen – und eine Änderung maximal zwölf Monate nach 
Eintritt beantragt wird.

Die Erhöhungsmöglichkeiten der gebundenen Phase auf 
einen Blick.1)

Berufsunfähigkeitsrente anpassen? Einfach machen! 
Das Risiko berufsunfähig zu werden betrifft jeden. Doch die Anforderungen an die persönliche Absicherung 
sind völlig unterschiedlich. Und ändern sich im Lauf eines Berufslebens immer wieder. Deshalb ist es wichtig, 
den Einkommensschutz regelmäßig zu überprüfen und an die aktuelle Lebenssituation anzupassen. Besonders 
die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente sollte flexibel veränderbar sein. Ohne erneute Gesundheitsprüfung. Unsere 
Lösung: die HDI Nachversicherungsgarantie.
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Scheidung Geburt / Adoption
Pflegefall oder Tod des 
Ehepartners / eingetra-
genen Lebenspartners
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Beginn  Selbständigkeit
Nachhaltige 

Einkommens steigerung 
 Selbständige
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1)  Nähere Informationen entnehmen Sie den Besonderen Bedingungen für die Nachver-
sicherungsgarantie (BB-NVG).

•  fünf Jahre ab  
Vertragsbeginn

•  bis max. Alter 37

•  bis max. 30.000 Euro 
Jahresrente

•  nach Ablauf der freien Phase

•  bis Alter 50

•  bis max. 36.000 Euro  
Jahresrente

Vertragsabschluss Vertragsende

Gebundene PhaseFreie Phase

Die Phasen der Nachversicherungsgarantie im Überblick.

> Berufsunfähigkeitsversicherung
> Produkte 
> Nachversicherungsgarantie



Die Anpassung der Rente über die Nachversicherungsgarantie –  
ein Beispiel:
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Nachversicherungsgarantie – der schnelle Weg zur passenden Absicherung. 

Was passiert, wenn die Rente erhöht werden soll? 
Eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente ist möglich, wenn die betroffene Versicherung nicht beitragsfrei gestellt und alle Beiträge bezahlt 
wurden.1) 

Für die Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente berücksichtigen wir etwaige Risikozuschläge oder Ausschlüsse aus dem Ursprungsvertrag und das neue 
Beitrittsalter. Sollte ein Neuvertrag abgeschlossen werden, gilt der aktuell ausgeübte Beruf als Grundlage. Gleichzeitig prüfen wir, ob die insgesamt 
vorhandene Absicherung in einem bedarfsgerechten Verhältnis zum gesamten Jahreseinkommen der versicherten Person steht (Angemessenheit). 

Die ideale  Absicherung für junge Leute. 

Mit der HDI Nachversicherungsgarantie können sich auch jüngere Menschen frühzeitig  einen erstklassigen Einkommensschutz leisten. Sie beginnen 
mit  einem günstigen Beitrag und  können dann nach und nach aufstocken –  flexibel und individuell. 

Der Vorteil: Die Beantwortung von Gesundheitsfragen fällt in jungen Jahren meist leicht. Und diesen Gesundheitszustand „frieren“ wir mit 
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung sozusagen für die nachfolgende Vertragslaufzeit ein. Eine erneute Gesundheitsprüfung findet auch 
bei einer Erhöhung nicht statt. Damit ist die spätere Anpassung des Versicherungsschutzes im Rahmen der Nachversicherungsgarantie einfach 
und unkompliziert.

Für Studierende
Innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme einer der  Ausbildung entsprechenden ersten beruflichen  
Tätigkeit kann die Berufsunfähigkeitsrente auf bis zu 2.500 Euro (freie Phase) oder 3.000 Euro  
(gebundene Phase) monatlich erhöht werden.

Voraussetzungen: ursprünglich mindestens 500 Euro Monats rente, maximales Alter 30 Jahre und  
Angemessenheit. 

Neu
Gilt jetzt auch nach Ab-
schluss einer Ausbildung 
zum Wirtschaftsprüfer 
oder Steuerberater

1)  Nähere Informationen entnehmen Sie den Besonderen Bedingungen für die Nachversicherungsgarantie (BB-NVG).

1.300 EUR

Erhöhung der Berufsun-
fähigkeitsrente – ohne 
erneute Gesundheits-
prüfung: 
ohne Ereignis

1.500 EUR

Erneute Erhöhung nach 
weiteren 3 Jahren:
ohne Ereignis

1.000 EUR

Abschluss von  
EGO Top

2.500 EUR

Erhöhung der Berufsunfähig-
keitsrente – ohne erneute 
Gesundheitsprüfung:  
mit Ereignis, z. B. Geburt 
eines Kinds

2.500 EUR

Eintritt der Berufsunfähigkeit –  
Zahlung der garantierten 
monatlichen Berufsunfähig-
keitsrente für die Dauer der 
Berufsunfähigkeit, längstens 
bis zum vereinbarten Endalter, 
z. B. 67. Lebensjahr

Berufseinstieg Freie Phase Gebundene Phase Leistungsfall

Alter 38 4730 31 34


